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Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße
Verfahren nach § 13a BauGB

Maß der baulichen Nutzung
( § 9 Abs.1  Nr.1 BauGB  sowie § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl   (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 11 und  Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Höhe baulicher Anlagen in .... m über einem Bezugspunkt 
- als Höchstmaß
GH    Gebäudehöhe

Die tatsächlich überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich unter Berück -
sichtigung der Vorschriften über Abstandsflächen (§ 6 BauONRW).
Im Einzelfall darf jedoch der bebaubare Grundstücksanteil der Baugrundstücke (die
zulässige Grundfläche) entsprechend dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung
nicht überschritten werden.

Art der
baul. Nutzg.

Grundfl.-
zahl

Zahl der
Vollgesch.

z. B.

Zweckbestimmung :

Fuß- und Radweg

(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

Zeichenerklärung
Festsetzungen    (§ 9 Abs. 1, 2, 3  und 7 BauGB)

0,4
WA 1 II

Zweckbestimmung :

Bauweise - Baulinien - Baugrenzen

FD Flachdach

Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung
(§ 9 Abs. 4 BauGB  i.V.m.  § 86 Abs.1 Nr. 1 BauONRW)

E

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise, die Stellung der baulichen
Anlagen und die äußere Gestaltung nach § 86  BauONRW sind, soweit sie festgesetzt
werden, in einer Nutzungsschablone dargestellt.

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO) siehe textliche Festsetzung 1, 2, 4, 5, 6

Verkehrsberuhigter Bereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen
an die Verkehrsflächen     (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 und  Abs. 6  BauGB)

Gebäude-
höhe

Bauweise

GH max.
6,50 m

E

OKFF minimale und maximale Höhe der Oberkante Fertig-
fußboden (OKFF) im Erdgeschoss über der Oberkante
des angrenzenden, dem Baugrundstück vorgelagerten
öffentlichen Erschließungsweges in Meter (m)

OKFF
0,2 - 0,5 m

min. - max.
Höhe OKFF

Dachform FD

GH6,50 m 

WA

0,4

III

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 15 und  Abs. 6  BauGB)

Grünflächen (öffentlich)

Zweckbestimmung :

Straßenbegleitgrün

Bebauungsplan Nr. 7/20 (702)  Wohnbebauung
Buschstraße

Verfahren nach § 13 a BauGB

1. Ausfertigung

Entgegenstehende Festsetzungen:

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplan Nr. 7/20 (702)  Wohnbebauung
Buschstraße, Verfahren nach § 13 a BauGB sind die entgegenstehenden
Festsetzungen des für dieses Plangebiet unwirksam. Dasselbe gilt für die
Festsetzungen älterer Pläne und Satzungen (z.B. Fluchtlinien), die für das
Plangebiet in früherer Zeit bestanden haben. Die Festsetzungen des neuen
Bebauungsplanes gelten uneingeschränkt.

Stand der Planunterlagen:

Liegenschaftskataster 2023
Topographie 2017 / 2022

Maßstab 1:500

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666  /  SGV.NRW.  2023),
zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490),

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 G  vom 28.07.2023 (BGBl. I Nr. 221),

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 3 Erstes G  vom
8.12.2022 (BGBl. I S. 2240),

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Art. 3 Gesetz
vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086),

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Art. 3 BaulandmobilisierungsG vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

in der jeweils gültigen Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176),

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG)
vom 20. Mai 2020 Zuletzt geändert durch Art. 11 Gesetz vom 22. März 2023 (BGBl. I Nr. 88)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
( § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25  und  Abs. 6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6  BauGB)                    (siehe textliche Festsetzung 3)

Anpflanzen: Bäume

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und  Abs. 6   BauGB)                    (siehe textliche Festsetzung 3)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 4 und 22 BauGB)

St Stellplätze

Ga Garagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes
(§  9  Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines 
Baugebietes
(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs.  5 BauNVO)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen  und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25  und  Abs. 6  BauGB)                               (siehe textliche Festsetzung 2,3)

Zweckbestimmung :

Diese Darstellung entfällt, wenn die Abgrenzung mit einer
Begrenzungslinie der Verkehrsfläche zusammenfällt. Diese
Abgrenzungen gelten auch für die Gestaltungsvorschriften.

Vorhandene Gebäude

Vorhandene Böschung

Flurstücksgrenze mit Vermarkung

Mauer

Geplanter Entwässerungskanal (unterirdisch)

Baum vorhanden

Baum  vorhanden

Gepl.  Fuß- und Radweg i. d. öffentlichen Grünfläche

Bestand und sonstige Darstellungen
                                                (keine Festsetzungen)
Bemerkung
Die verwendeten Zeichen und Signaturen entsprechen, soweit nicht besonders dargestellt, dem
ALKIS-Signaturen-Katalog NRW

Baum geplant

Sonstige Festsetzungen

(§ 9 Abs. 5  BauGB)

Kennzeichnungen

Umgrenzung der Flächen mit Verdacht
auf umweltgefährdenden Stoffe (Kampfmittel)

§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6   BauGB)                  (siehe Kennzeichnung Kampfmittel)

siehe textliche Festsetzung1

vorh. Geländehöhe147,15

Textliche Festsetzungen
Für das gesamte Plangebiet gilt:

Zulässigkeit von Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe sowie Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen sind nicht zulässig.

Flächen für Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze und Garagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Im Vorgarten - Bereich  zwischen Erschließungsfläche und Hauptgebäude
(Haupteingangsseite) - sind Stellplätze, Carports und Garagen unzulässig.

Im WA 1 müssen Carports und Garagen im Bereich ihrer Einfahrten zur
Straßenbegrenzungslinie einen Mindestabstand von 5,0 m einhalten.

Nebenanlagen mit Ausnahme von Müllbehälterstandplätzen und
Fahrradabstellanlagen sind im Vorgarten unzulässig. Zu öffentlichen
Verkehrsflächen müssen Nebenanlagen einen Mindestabstand von 1,0 m
einhalten.

Telekommunikations- und sonstige Versorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Die Führung von Telekommunikations- und sonstigen Versorgungsleitungen
hat unterirdisch zu erfolgen.

Maßnahmen zum Überflutungsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

Sämtliche Gebäudeöffnungen müssen mindestens 20 cm über dem an das
Gebäude anschließenden Gelände liegen. Dies gilt für das Hauptgebäude
einschließlich der Nebengebäude, die mit diesem verbunden sind.

Können die festgesetzten 20 cm in begründeten Fällen nicht oder nur mit
sehr hohem Aufwand eingehalten werden, können andere geeignete
Objektschutzmaßnahmen in Abstimmung mit dem WBH vorgenommen
werden.

Solarnutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)
Auf den Hauptgebäuden sind Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder
Speicherung von Strom und/oder Wärme aus Solarenergie zu errichten. Von
der Festsetzung kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn
nachweislich Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von
Strom und/oder Wärme aus anderen erneuerbaren Energien installiert
werden.

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die Vorgärten - Bereich zwischen Erschließungsfläche und Hauptgebäude
(Haupteingangsseite) - sind bis auf die notwendige Zuwegung zum Gebäude
zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
Befestigte oder bekieste Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie als
notwendige Zuwegung zum Gebäude dienen und sich in ihrer Ausdehnung
auf das für eine übliche Benutzung angemessene Maß beschränken.

Für die Bepflanzung der Baumbeete im Straßenraum sind Bäume der
folgenden Arten zu verwenden:
Pflanzliste Straßenbäume
- Spitz-Ahorn (Acer platanoides 'Cleveland')
- Hainbuche (Carpinus betulus 'Frans Fontaine')
- Blumen-Esche (Fraxinus ornus); Hochstamm 3xv, 16-18

Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter,
heimischer Baum oder Großstrauch zu pflanzen:
Abgänge jeglicher Art sind gleichartig und gleichwertig innerhalb eines
Jahres nachzupflanzen.

Pflanzliste Gartenbäume/Großsträucher

- Feldahorn (Acer campestre), Hochstamm, 3xv, 14-16
- Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata), Solitär, 3xv, 150-200
- Kornelkirsche (Cornus mas), Strauch, 3xv, im Container, 100-125
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Solitär, 3xv, 150-200
- Eberesche (Sorbus aucuparia), Hochstamm, 3xv, 14-16

Kletterpflanzen:
Italienische Waldrebe (Clematis viticella) Alpen-Waldrebe (Clematis alpina)
Kletterrosen Immergrüne Kriechspindel (Euonymus fortunei radicans)

Sträucher
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Ribes alpinum 'Schmidt' Alpen-Johannisbeere Rosa
div. Strauch-Rosen, Wild-Rosen
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Bodendecker / Niedrige Gehölze für flächige Bepflanzung
Deutzia gracilis Maiblumenstrauch
Euonymus fortunei 'Coloratus' Kletter-Spindelstrauch
Hedera helix Efeu
Lonicera pileata Heckenkirsche
Rosa div. Bodendecker-Rose (diverseSorten)

Stauden:
Frühlings-Fingerkraut (Potentilla verna)
Weidenblatt-Rindsauge (Buphthalmum salicifolium)
Tauben-Skabiose (Skabiosa columbaria)
Kleine Eberwurz (Carlina vulgaris)
Heil-Ziest (Betonica officinalis)

Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Im allgemeinen Wohngebiet wird die maximale Gebäudehöhe der
Gebäudehöhe (höchster Punkt des Gebäudes bei Oberkante Dachhaut /
Attikaabschluss in Metern festgesetzt.
Der untere Bezugspunkt ist die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) im
Erdgeschoss. Die OKFF wird über der Oberkante der dem Baugrundstück
zugeordneten öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt. Gemessen wird im
rechten Winkel, ausgehend von der Mitte der Verkehrsfläche zugewandten
Gebäudefront, zu dem betreffenden Fahrbahnrand. In Fällen, in denen keine
Verkehrsfläche im rechten Winkel vor der Mitte der Gebäudefront liegt, ist die
nächstgelegene Fahrbahnrandhöhe der zugeordneten Verkehrsfläche
maßgebend.

Überbaubare Grundstücksflächen
Ebenerdige Terrassen dürfen die hintere Baugrenze um maximal 2,00 m
überschreiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO).
Garagen und Carports sind im Plangebiet außerhalb der überbaubaren
Grundstücksf lächen nur innerhalb der Flächen für Garagen zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO).

Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Alle Flachdächer der Hauptgebäude sowie die Dächer der Garagen und
Carports sind flächendeckend zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und zu
pflegen. Die Substratstärke muss mindestens 20 cm betragen. Hiervon
ausgenommen sind Bereiche technisch notwendiger Dachaufbauten und
Aufzüge.

Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur im Bereich der Nebenanlage max. 10
Garagen zulässig. Stellplätze und Carports sind unzulässig. Die Garagen
sind den Grundstücken, Gem. Boele; Flur 11; Flurstücke 665 und 666,
zugeordnet.

1

Für die städtebauliche Planung:

Hagen, __________

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Plan-
zeichenverordnung.

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch
eindeutig.

Hagen, __________ Fachbereich Geoinformation und
Liegenschaftskataster

Dipl. Ing.

Ltd. Städt. Vermessungsdirektorin

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen, 28.11.2023

Es wird bescheinigt, dass der Rat der Stadt Hagen am  10.12.2020
nach § 2  Abs. 1  Baugesetzbuch  die  Aufstellung  dieses Planes
beschlossen hat.
Der Beschluss wurde am 18.12.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

Schriftführer

Hagen, __________

Der Rat der Stadt Hagen hat am  _________  nach § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch diesen Bebauungsplan - Entwurf beschlossen.

Hagen, __________

Dieser Bebauungsplan - Entwurf und die Begründung haben nach
§ 3 Abs. 2  Baugesetzbuch vom  __________  bis __________
einschließlich öffentlich ausgelegen. Die ortsübliche Bekanntmachung
erfolgte am  ____________ .

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen, __________

Der  Rat  der  Stadt  Hagen  hat  am  ____________ nach  § 10
Baugesetzbuch  diesen Bebauungsplan als  Satzung  beschlossen.

Oberbürgermeister Schriftführer

Hagen, __________

Der Beschluss gem.  § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch ist nach
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch ortsüblich am ______________
bekannt gemacht worden.
Hierbei wurde darauf hingewiesen, wo der Bebauungsplan und die
Begründung eingesehen werden können.

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
und Bauordnung

Dr. Ing.

Fachbereichsleiter

Vorstandsbereich für
Stadtentwicklung, Bauen und Sport

Dipl.  Ing.

Techn. Beigeordneter

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen, __________

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 BauGB hat
in der Zeit vom 11.01.2021 bis zum 22.01.2021  stattgefunden.
Die öffentliche Bekamnntmachung erfolgte am 18.12.2020

Oberbürgermeister

STADT HAGEN
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag:

Hagen, __________

Der Rat der Stadt Hagen hat am 10.12.2020 beschlossen  auf die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden nach
§§ 3 Abs. 1 bzw. 4 Abs. 1 BauGB in der zuletzt gültigen Fassung
zu verzichten (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB).
Der Beschluss wurde am 18.12.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

Textliche Hinweise

Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
Die rückwärtige Fassadenfläche der Garagenzeile ist mit Gehölzen bzw. mit
Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen. Je 2 m Wandlänge ist mindestens
eine Pflanze zu verwenden.
Die Pflanzungen sind gemäß der guten fachlichen Praxis auszuführen,
dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Entlang des Fuß- und Radweg ist die zeichnerisch festgesetzte Fläche
"Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün" mit
standortgerechten Sträuchern, Bodendeckern und sonstigen Bepflanzungen,
gemäß der Pflanzliste, zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 ist maximal 1 Wohneinheit  je
Wohngebäude zulässig.
In dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind maximal 5 Wohneinheiten
zulässig.

Mindestgrundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Mindestgröße der Grundstücke im Allgemeinen Wohngebiet WA 1
beträgt 400 m²
Die Mindestgröße der Grundstücke im Allgemeinen Wohngebiet WA 2
beträgt 1.000 m²

Örtliche Gestaltungsvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO
NRW 2018)

Für das gesamte Plangebiet gilt:

Gebäudefassaden
Gebäudefassaden sind in hellen Farbtönen zu gestalten. Grelle,
fluoreszierende und spiegelnde Oberflächen sind an Gebäudefassaden
unzulässig.

Satellitenempfangsanlagen
Satellitenempfangsanlagen sind an Gebäudefassaden unzulässig. Im
Dachbereich ist maximal eine Anlage pro Gebäude zulässig.

Klimageräte
Klimageräte, Klimaanlagen u. ä. technische Geräte sind im Vorgarten
unzulässig.

Einfriedungen
Im allgemeinen Wohngebiet sind nicht lebende Einfriedungen in Form von
Mauern, Flechtzäunen u. ä. in den Vorgärten unzulässig. Zulässig sind
lediglich lebende Einfriedungen nicht höher als 1,0 m über der Oberkante der
dem Baugrundstück zugeordneten öffentlichen Verkehrsfläche in Form von
Hecken, Sträuchern u. ä.

Müllbehälterstandplätze
Sämtliche sich außerhalb des Gebäudes befindenden
Müllbehälterstandplätze sind in Form einer Pergola oder Rankkonstruktion
unter Verwendung von Rank- und/oder Kletterpflanzen oder einer Hecke
dauerhaft einzugrünen.

Dachgestaltung
Aufgeständerte Solaranlagen auf Flachdächern sind bis zu einer Höhe von
1,5 m, gemessen von der Oberkante Dachhaut, zulässig.
Flachdächer sind mit einer Dachneigung von maximal 5° auszubilden.

Stellplätze
Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind je Wohneinheit 2 private Stellplätze
nachzuweisen. Die Aufstellflächen vor den Garagen werden als
Stellplatzfläche mit angerechnet.

Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Stellplätze gemäß § 12 Abs. 6
BauNVO außerhalb der Nebenanlage und festgesetzten Flächen für
Nebenanlagen ausgeschlossen.
Ausnahmsweise können Behindertenstellplätze außerhalb der festgesetzten
Fläche für Stellplätze zugelassen werden.

Staffelgeschoss
Das oberste Geschoss über den zwei Vollgeschossen (WA 2) ist mit einem
Flachdach auszubilden. Das Dachgeschoss (Nicht-Vollgeschoss) über den
zwei Vollgeschossen muss an allen gegenüberliegenden Seiten mindestens
1,0 m von der Fassade des darunterliegenden Vollgeschosses
zurückspringen.

Kennzeichnungen
(§ 9 Abs. 5 BauGB)
Kampfmittel

Für die mit der Y-Linie gekennzeichneten Flächen (Bombardierungsflächen)
existiert ein Verdacht auf Kampfmittel. Für die zu bebauenden Flächen und
Baugruben im Bereich der Bombardierung ist eine Sondierung beim
Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Hagen zu
beantragen. Zu beachten ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe auf Flächen
mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr.
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Textliche Hinweise
Für das gesamte Plangebiet gilt:

Bodendenkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder
naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen
und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle
Olpe (Tel.: 02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen.
Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn
nicht die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die
Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§
16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder
dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines
Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet
werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des
Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung
weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind
(§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

Bodenschutz
Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) in Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat,
dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.
Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden
sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen
Bodenveränderungen auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere
Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 1 LBodSchG unverzüglich zu
verständigen. In diesem Fall behält sich die Untere Bodenschutzbehörde
weitere Auflagen vor.

Einsehbarkeit von DIN - Vorschriften
Soweit in diesem Bebauungsplan auf DIN-Vorschriften Bezug genommen
wird, können diese bei Bedarf beim Fachbereich Geoinformation und
Liegenschaftskataster der Stadt Hagen eingesehen werden.

Kampfmittel
Für die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, die nicht als
Bombardierungsflächen gekennzeichnet sind, verbleibt ein Restrisiko einer
Kampfmittelbelastung, weil das Vorhanden-sein von Kampfmitteln nie völlig
ausgeschlossen werden kann. Insbesondere bei Erdeingriffen ist deshalb mit
besonderer Vorsicht vorzugehen. Weist bei Durchführung des Bauvorhabens
der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden
verdächtige Gegen-stände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen
und die zuständige Polizeidienststelle oder der Fachbereich Öffentliche
Sicherheit und Ordnung der Stadt Hagen sofort zu verständigen.

Überflutungsschutz
Bei der Modellierung des Baugeländes ist in Abhängigkeit von der
Topografie darauf zu achten, dass die Fließwege des oberflächig
abfließenden Regenwassers nicht durch die geplanten Gebäude gänzlich
unterbrochen werden, um einen Aufstau vor dem Gebäude bzw. den
Gebäudeöffnungen zu vermeiden.
Eine Voraussetzung für einen funktionierenden Überflutungsschutz ist der
Einbau der erforderlichen Schutzeinrichtungen gegen einen Rückstau aus
der Kanalisation unter Beachtung der Rückstauebene (Rückstauverschlüsse,
Hebeanlagen etc.).
Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände
zu planen und zu bauen. Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen
zum Schutz von Gebäuden der öffentlichen Misch- und
Schmutzwasserkanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich
Kellerschächte sind daher so abzudichten, dass diese Abdichtung auch ohne
Drainage auf Dauer funktioniert.
Weitere Informationen sind der Homepage des WBH zu entnehmen.

Artenschutz
1. Fledermäuse: Der Abbruch der Gebäude sowie die Rodung der Bäume ist
während der Wintermonate, also außerhalb der potenziellen Anwesenheit
der Tiere im Plangebiet, zumeist zwischen November und März geboten. Die
Zeiten sind witterungsabhängig und nach Begutachtung der Gebäude
festzulegen. Darüber hinaus können dann Empfehlungen für den Bauablauf
(z. B. Entfernen von Dachziegeln, Fassadenverkleidungen) gegeben werden.

Abbrucharbeiten sind in der Zeit von frühestens Anfang August bis Anfang
April außerhalb der Brutzeit von Hausrotschwanz und Mauersegler möglich.
Sollte von den Zeiten abgewichen werden, so sind die Gebäude vorher von
einer ökologischen Baubegleitung auf aktuelle Brutvorkommen zu
untersuchen. In diesem Rahmen können die Abbruchzeiten angepasst
werden.

mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr.

Insektenfreundliche Beleuchtung
Zum allgemeinen Schutz von Insekten, die die Nahrungsgrundlage für
Fledermäuse und Vögel darstellen, ist die Außenbeleuchtung mit
insektenfreundlichen Leuchtkörpern (warmweißes, UV-freies Licht mit
geringen Blauanteilen, Farbtemperatur max. 3000 Kelvin) auzustatten.
Natriumdampf-Niederdrucklampen sowie LED-Lampen warmweißer
Lichtfarbe locken beispielsweise um bis zu 80 Prozent weniger Insekten an
als herkömmliche Lampen (BUND 2003). Einen Überblick über empfohlene
Leuchtmittel und deren Auswirkungen auf Insekten bietet beispielsweise der
Flyer „Insektenfreundliche Leuchtmittel“ des BUND Landesverbandes
Schleswig-Holstein (BUND o. J.). Die Broschüre „Vogelfreundliches Bauen
mit Glas und Licht“ (SCHMID et al. 2012) informiert über weitere
Lösungsmöglichkeiten. Demnach sind geschlossene Gehäuse ohne
Fallenwirkung zu verwenden, deren Material sich nicht über 60 °C erhitzt und
anfliegende Tiere somit nicht tötet. Von einer Verringerung der
Lichtverschmutzung profitieren insbesondere lichtempfindliche Arten wie z.
B. Fledermäuse. Hierfür ist auf eine gezielte Ausrichtung des Lichtpegels
nach unten und eine Abschirmung der Leuchtquellen zur Seite sowie nach
oben zu achten. Eine niedrige Anbringung reduziert zusätzlich die
Abstrahlung von Licht in die Umgebung. Die Außenbeleuchtung ist auf das
tatsächlich erforderliche Maß zu minimieren; eine nächtliche
Dauerbeleuchtung ist nach Möglichkeit zu vermeiden.
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